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38/E XXV. GP 

 

Entschließung 
des Nationalrates vom 10. Juli 2014 

betreffend Sicherstellung einer opfergerechten Abwicklung des Mandatsverfahrens 

Der Bundesminister für Justiz wird ersucht, im Zusammenhang mit der Einführung des 
Mandatsverfahrens in § 491 StPO folgende begleitende Maßnahmen durchzuführen: 
1. Rechtzeitig vor Inkrafttreten der Regelungen des Strafprozessrechtsänderungsgesetzes 2014 im 

Rahmen eines Einführungserlasses alle in Strafsachen tätigen Richterinnen und Richter, 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Richteramtsanwärterinnen und Richteramtsanwärter sowie 
Bezirksanwältinnen und Bezirksanwälte nachdrücklich darauf hinweisen, dass bei der Anwendung 
der neuen Verfahrensart besonders darauf zu achten ist, dass alle Verfahrensbeteiligten, die von 
einem Mandatsverfahren betroffen sein könnten, insbesondere Opfer, individuell und umfassend 
über ihre Rechte belehrt werden. 

2. In die erforderliche Anpassung der Formulare zur Information und Belehrung für Opfer die im 
Bereich des Gewaltschutzes tätigen NGOs (insbesondere die Gewaltschutzzentren und den Weissen 
Ring) rechtzeitig einzubeziehen. 

3. Bis zum 30. Juni 2017 dem Parlament eine Auswertung der Anwendungszahlen des 
Mandatsverfahrens unter größtmöglicher Aufschlüsselung aller wesentlichen Parameter (Anzahl der 
Einsprüche, Deliktsart, Betroffenheit der Opfer uam) zu übermitteln und darüber zu berichten, ob die 
Erfahrungen mit dem Mandatsverfahren dessen Beibehaltung begründen können. 
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